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Der Bürgermeister wird beauftragt, die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) auf Grundlage der 
§§ 113a ff NGO und unter Einbeziehung der in Frage kommenden Aufgaben der Stadtverwaltung 
vorzubereiten. Dabei ist insbesondere zu prüfen inwieweit eine Einbeziehung der Stadtwerke und des 
Eigenbetriebes Abwasser in die AöR vorgenommen werden kann.
Dem Rat ist zu den Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2009 ein fundierter Vorschlag zur Gründung einer 
AöR zu unterbreiten.

Absender

SPD-Fraktion
Dietmar Kahler

 ANFRAGE     ANTRAG
 öffentlich     nichtöffentlich

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk)

Presse
 Ja     Nein

 Gremium  Sitzungstermin

Betreff Gründung einer kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

[Hier klicken und Inhalt eingeben] 

Beratungsergebnis
Gremium Sitzung am TOP

Ein-
stimmig

Mit 
Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung Laut 
Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
(Rückseite)

Vermerke über Befangenheit oder sonstige Abwesenheit von Ratsmitgliedern:

/Users/dietmarkahler/Desktop/Antrag_AöR_220000.doc



2
Sachverhalt

Nach der Gesetzesbegründung (Drs. 12/3720 des Niedersächsischen Landtags) hat die Einführung 
der kommunalen Anstalt das Ziel, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und die 
Konkurrenzfähigkeit der öffentlichen Rechtsform bei der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde 
wiederherzustellen. Den Gemeinden soll zur Organisation ihrer wirtschaftlichen Betätigung eine 
Rechtsform des öffentlichen Rechts zur Verfügung stehen, die eine größere Selbstständigkeit bietet als 
der Regie- und der Eigenbetrieb und insoweit mit der GmbH vergleichbar ist, aber dem Rat ihr 
gegenüber bessere Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten erhält.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung der SPD-Kreistagsfraktion Northeim am 01.02.2000 
standen uns zwei ausgewiesene Fachleute zur Verfügung, die uns Chancen und Risiken einer 
Ausgründung kommunaler Aufgaben aufgezeigt haben. Letzlich ist die SPD-Fraktion davon überzeugt, 
daß die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ein probates Mittel zur nachhaltigen 
Sicherung des städtischen Haushalts darstellen kann. Der Zeitpunkt ist zudem günstig, sollen doch im 
Fachbereich IV durch die zuletzt aufgetretenen organisatorischen Mängel Umorganisationen 
stattfinden.

(Unterschrift)

Dietmar Kahler
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